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Flexibilisierung von Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen 
Änderungen in der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz  
(ArGV 2) Der Bundesrat hat die Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen für Betriebe der Informations- und Kom-

munikationstechnologie (IKT) und für Dienstleistungsbetriebe in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Treuhand und Steuer-

beratung gelockert. Die angepasste Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2)1 wird per Anfang Juli 2023 in Kraft treten. 

Hier erfahren Sie, was es damit auf sich hat.  



Employment News Nr. 69 Mai 2023

Bestehende gesetzliche Regelungen

Aktuell gilt eine wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 45 Stunden  
für Arbeitnehmende in industriellen 
Betrieben, Büropersonal, technische  
und andere Angestellte sowie für 
Verkaufspersonal in Grossbetrieben  
des Detailhandels. Für alle anderen  
Arbeitnehmenden gilt eine Höchst-
arbeitszeit von 50 Stunden pro Woche.

Sämtliche Mehrarbeit, welche die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit 
übersteigt, gilt als Überzeit.  
Dabei gilt grundsätzlich, dass die  
Überzeit für einzelne Arbeitnehmende 
zwei Stunden am Tag nicht überschreiten 
und im Kalenderjahr insgesamt nicht  
mehr betragen darf als 170 Stunden  
für Arbeitnehmende mit einer  
wöchentlichen Höchstarbeitszeit von  
45 Stunden, resp. 140 Stunden für Arbeit-
nehmende mit einer wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit von 50 Stunden.

Wenn man sich dann die Arbeits-
zeitregelungen für einen Tag anschaut,  
so gilt im Grundsatz für alle Arbeit- 
nehmenden im Geltungsbereich des 
Arbeitsgesetzes, dass die Arbeitszeit 
werktags und innerhalb eines Zeitraums 
von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr liegen muss. 
Ferner muss die täglich erfasste Arbeits-
zeit mit  Einschluss der Pausen und der 
Überstunden/Überzeit innerhalb eines 
Zeitfensters von 14 Stunden liegen.  
Wer um 6 Uhr morgens mit der Arbeit 
beginnt, darf daher nach 20 Uhr nicht 
mehr arbeiten, selbst wenn zwischen-
durch mehrere Stunden Pause gemacht 
wurden. Zwischen zwei Arbeitstagen  
gilt eine grundsätzliche Ruhezeit von  
elf Stunden.

Schliesslich ist die Arbeitstätigkeit 
während der Nacht oder an Sonntagen 
grundsätzlich verboten und es besteht 
eine Verpflichtung zur Erfassung der 
Arbeits- und Ruhezeiten. Abweichungen 
von der gesetzlichen Pflicht zur Arbeits-
zeiterfassung sind möglich, wenn dies in 
einem Gesamtarbeitsvertrag vorgesehen 
ist (vgl. Art. 73a ArGV 1) oder auf Grund 

einer Vereinbarung mit der Arbeit-
nehmerschaft (vgl. Art. 73b ArGV 1). 
Die bestehenden gesetzlichen Regelungen  
des Arbeitsgesetzes gehen grösstenteils  
auf die Mitte des letzten Jahrhunderts zurück, 
als die Arbeitsverhältnisse überwiegend  
von der Industrie und den dortigen  
Arbeitsbedingungen geprägt waren.  
Einig ist man sich heute mehrheitlich,  
dass die auf den industriellen Produktions-
prozess zugeschnittenen, starren 
Arbeitszeitregelungen den Anforderungen 
unserer Dienstleistungsgesellschaft nicht  
mehr ausnahmslos gerecht werden.

Inhalt der reformierten Bestimmungen in 
der ArGV 2

Von diesen grundsätzlichen Regelungen tre-
ten per Juli 2023 mit der revidierten ArGV 2 
zwei neue Sonderbestimmungen in Kraft, 
welche der modernen Dienstleistungsgesell-
schaft Rechnung zollen sollen und von den 
Sozialpartnern mitgetragen werden:

Dienstleistungsbetriebe in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Treuhand und Steuer-
beratung 

Für Dienstleistungsbetriebe in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Treuhand und  
Steuerberatung kann mit dem neuen  
Art. 34a ArGV 2 ein Jahresarbeitszeitmodell 
eingeführt werden. Dies gilt nicht für alle  
Mitarbeitenden, sondern nur für erwachsene 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,  
bei denen die folgenden Voraussetzungen 
kumulativ vorliegen:

•  Sie verfügen bei ihrer Arbeit über eine  
grosse Autonomie und können ihre 
Arbeitszeiten mehrheitlich selbst  
festsetzen; 

•  Es handelt sich um Vorgesetzte oder  
Spezialistinnen und Spezialisten im 
Bereich Wirtschaftsprüfung, Treuhand 
oder Steuerberatung;

•   Sie verfügen über ein Bruttojahresein-
kommen, von mehr als 120'000 Franken  
(Vollzeit-Basis) oder einen Abschluss  
mindestens auf Bachelorstufe oder  
auf Berufsbildungsstufe 6 des  
Nationalen Qualifikationsrahmens.  
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Im Rahmen des Jahresarbeitszeitmodells 
gelten sodann folgende Grundsätze:  
Die Bestimmungen zur wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit (vgl. Art. 9 ArG) und  
zur Überzeit (vgl. Art. 12 und 13 ArG)  
sind nicht anwendbar, wobei aber eine  
Höchstarbeitszeit von 63 Wochenstunden 
greift. Im Jahresarbeitszeitmodell wird  
die wöchentliche Höchstarbeitszeit in  
der Wirtschaftsprüfung, Treuhand  
und Steuerberatung somit massiv er- 
höht. Es bleibt jedoch dabei, dass im  
Jahresdurchschnitt die wöchentliche 
Arbeitszeit höchstens 45 Stunden betra-
gen darf. Die tägliche Ruhezeit muss  
mindestens neun Stunden und im Durch-
schnitt von vier Wochen wiederum  
elf Stunden betragen. 

An bis zu neun Sonntagen pro Jahr ist 
ausserdem für jeweils höchstens  
fünf Stunden Sonntagsarbeit ohne 
behördliche Bewilligung erlaubt.

Am Ende des Kalender- oder Geschäfts-
jahres darf der Saldo der über die maxi-
male Jahresarbeitszeit hinaus geleisteten  
Stunden nicht mehr als 170 Stunden  
betragen. Die über die maximale  
Jahresarbeitszeit hinaus geleisteten  
Stunden müssen im folgenden  
Kalender- oder Geschäftsjahr durch Frei-
zeit von wenigstens gleicher Dauer  
ausgeglichen werden oder es muss für 
sie ein Lohnzuschlag von mindestens  
25 Prozent ausgerichtet werden. 

Hinzu kommt die Verpflichtung der  
Arbeitgebenden, unter Mitwirkung der 
Mitarbeitenden oder der Arbeitnehmen-
denvertretung Präventionsmassnahmen 
im Bereich des Gesundheitsschutzes  
zu treffen, die insbesondere die  
psychosozialen Risiken abdecken. 

Zur wirksamen Einführung des  
Jahresarbeitszeitmodells bedarf es  
einer schriftlichen Vereinbarung, in der  
das Jahresstundensoll und die Art der 
Kompensation der darüber hinaus  
geleisteten Stunden festzulegen sind.   
Für die Arbeitnehmenden gilt, dass ein 

d.h. im Fall einer internationalen Zusam-
menabeit mit unterschiedlichen Arbeits-
zeiten der Beteiligten (verschiedene Zeit-
zonen) oder im Fall von dringlichen und 
nicht voraussehbaren Tätigkeiten.

Fazit

Während die Änderungen für IKT-Betrie-
be nur marginale Liberalisierungen mit 
sich bringen, bedeutet die Möglichkeit, ein 
Jahresarbeitszeitmodell in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Treuhand und  
Steuerberatung einzuführen, eine  
erhebliche Veränderung. Dabei setzen  
insbesondere die Möglichkeit, punktuell 
während bis zu 63 Stunden pro Woche 
und auch an bis zu neun Sonntagen pro 
Jahr bewilligungsfrei arbeiten zu können, 
dem bislang sehr starren Korsett des 
Arbeitsgesetzes neue Impulse.  
Nicht nur geht hiermit eine Flexibilisie-
rung im Interesse der Arbeitgebenden 
einher, die bei Auftragsspitzen auf einen 
flexiblen Einsatz ihrer Mitarbeitenden 
angewiesen sind. Auch die Arbeitneh-
menden gewinnen hierdurch Autonomie 
bei der Festlegung ihrer Arbeitszeit und 
erhalten die Möglichkeit, ihr Soll über das 
Jahr zu verteilen. 

Gleichzeitig ist zu beachten, dass die  
neuen Regelungen die Pflicht zur umfas-
senden Arbeitszeiterfassung  
unangetastet lassen, und im Jahresar-
beitszeitmodell sogar erweitern, wenn 
hier künftig ein Ausschluss durch 
Gesamtarbeitsvertrag nicht mehr mög-
lich ist.

Schliesslich bringen die neuen  
Bestimmungen in Art. 34a ArGV 2 neue  
unbestimmte Rechtsbegriffe mit sich, 
etwa «Vorgesetzte», «Spezialistinnen und 
Spezialisten» oder Betriebe, welche 
«hauptsächlich Dienstleistungen in den 
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Treuhand 
oder Steuerberatung anbieten».  
Die Wegleitung zur ArGV 2 und ultimativ 
die Rechtsprechung werden aufzeigen, 
wie diese Begriffe zu interpretieren sind.  
Vermutlich wird die Zweckumschreibung 

Widerruf dieser Vereinbarung mit 
einer dreimonatigen Frist jederzeit mög-
lich ist. Die Möglichkeit, von der  
Arbeitszeiterfassung auf Grundlage  
eines Gesamtarbeitsvertrags abzusehen, 
ist im Jahresarbeitszeitmodell ausser-
dem ausgeschlossen. 
 
Betriebe der Informations- und  
Kommunikationstechnologie (IKT)

Bereits jetzt gelten für Mitarbeitende mit 
Aufgaben in der Informations- und  
Kommunikationstechnik unter  
bestimmten Voraussetzungen Ausnah-
men vom Nacht- und Sonntagsarbeits-
verbot. 

Mit dem neuen Art. 32b ArGV 2 kommen 
weitere Flexibilisierungen für Betriebe  
der Informations- und Kommunikations-
technologie (sog. IKT) und für die mit  
projektbezogenen oder termingebunde-
nen IKT-Tätigkeiten beschäftigten  
erwachsenen Arbeitnehmenden hinzu. 

Informations- und Kommunikationstech-
nologie umfasst die Entwicklung, die 
Anpassung, das Testen und die Pflege  
von Software, die Planung und den  
Entwurf von Computersystemen,  
bestehend aus Hardware-, Software-  
und Kommunikationstechnologie, und die 
Verwaltung und den Betrieb solcher 
Computersysteme oder anderer Daten- 
verarbeitungsanlagen von Kunden  
vor Ort.

Für Mitarbeitende solcher IKT-Betriebe 
bzw. für Personen, die mit IKT-Aufgaben 
befasst sind, darf künftig die täglich  
erfasste Arbeitszeit mit Einschluss der  
Pausen und der Überstunden/Überzeit 
innerhalb eines verlängerten Zeitfensters 
von 17 Stunden liegen. In diesem Fall  
muss die tägliche Ruhezeit mindestens 
neun Stunden und im Durchschnitt von 
vier Wochen elf Stunden betragen. 
Dieses verlängerte Arbeitszeitfenster  
gilt nicht für jegliche Aufgaben, sondern 
hängt davon ab, dass hierfür eine  
objektive Notwendigkeit besteht,  
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im Handelsregister aber eine wichtige
Rolle bei der Abgrenzung der angebote-
nen Hauptdienstleistung spielen, was für 
Unternehmen, die vom Jahresarbeitszeit-
modell Gebrauch machen möchten,  
entscheidend sein kann. Für die  
Definition und Abgrenzung des Begriffs  
«Spezialistinnen und Spezialisten»  
hat sich im Kontext des Migrationsrechts 
eine konkretisierende Rechtsprechung 
entwickelt, deren Grundsätze ggf. auch 
im Rahmen des neuen Art. 34a ArGV 2 
zum Tragen kommen könnten. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich insbeson-
dere das Jahresarbeitszeitmodell 
bewährt und in Zukunft etwa weiteren 
Branchen zugänglich gemacht wird. Hier-
für gäbe es mit Sicherheit gute Gründe. 

Gerne stehen wir für weitere Auskünfte 
zur Verfügung.

Fussnoten

1 Der Verordnungstext ist abrufbar unter 
folgendem Link:  
https://www.newsd.admin.ch/newsd/
message/attachments/78123.pdf [zu-
letzt abgerufen am 16. Mai 2023]. 

Employment News berichtet über neuere Entwicklungen 

und wichtige Themen im Bereich des schweizerischen 

Arbeitsrechts. Die darin enthaltenen Informationen und 

Kommentare stellen keine rechtliche Beratung dar, und die 

erfolgten Ausführungen sollten nicht ohne spezifische 

rechtliche Beratung zum Anlass für Handlungen genom-

men werden. 
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